
Auszug aus den Tarifbestimmungen für das Deutschland-Ticket (veröffentlicht am 12.12.2024) 

Tarifbestimmungen für das Deutschland-Ticket 

 

1. Grundsatz 

Das Deutschland-Ticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 

deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschland-Ticket und sind von allen 

teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich 

anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen 

der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die 

Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV und der 

teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts 

anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschland-Tickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden 

Verkehrsunternehmens. 

 

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 

Das Deutschland-Ticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge 

des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der 

sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden 

Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. 

Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen 

Verbundes/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende 

Gebiet erstreckt. 

Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des 

Personenbeförderungsgesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 

PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß 

§ 2 Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind.  

Das Deutschland-Ticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder historischen 

Zwecken betrieben werden.  

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschland-Ticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im 

Geltungsbereich des Deutschland-Tickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben.  

Das Deutschland-Ticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis in Form einer 

Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen des Fahrgastes 

beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket ausgegeben wird, beinhaltet zudem das 

Geburtsdatum des Fahrgastes. Das Gleiche gilt für alle ab dem 01.01.2025 ausgestellten Chipkarten.  

Das Deutschland-Ticket kann von den vertraghaltenden Unternehmen, die das Deutschland-Ticket über 

eine Chipkarte als Trägermedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des 

digitalen Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) 

ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutschland-Ticket gilt für maximal einen 

Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen 

vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres genügt zur 

Legitimation ein Schülerausweis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht. 



Das Deutschland-Ticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschland-Ticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 

1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Landestarifen und des 

Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich.  

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mitnahme 

auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

 

 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschland-Ticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und 

Landestariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren 

Vertriebskanäle erworben werden. 

Das Deutschland-Ticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 

Ersten eines Monats möglich. 

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. Die 

Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 

Das Deutschland-Ticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 

Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags. 

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des 

Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

 

4. Beförderungsentgelt 

Der Preis für das Deutschland-Ticket im Abonnement beträgt bis 31.12.2024 49,00 EUR pro Monat und 

ab 01.01.2025 58,00 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen 

Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) 

sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen 

mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

 

5. Jobticket 

Das Deutschland-Ticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 

Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmenden 

Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutschland-

Ticket-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 

Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschland-Ticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% 

Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der 

mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 

 



6. Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 

Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer 

jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter 

www.deutschlandtarifverbund.de (gültig ab 15.08.2023). Das Entgelt für das Deutschland-Ticket gilt als 

erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das zusätzliche Recht bei Verspätung gemäß 

§ 11 Absatz 1 Nummer 1 EVO wird ausgeschlossen. 

 

7. Erstattung 

Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten auch für das Deutschland-Ticket. Eine 

Erstattung wegen Krankheit setzt zudem voraus, dass die Bescheinigung eines Arztes, eines 

Krankenhauses oder einer Krankenkasse über eine Reiseunfähigkeit für einen Zeitraum von mehr als 21 

zusammenhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag auf Erstattung muss unverzüglich, spätestens 

innerhalb einer Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung des 

vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden.  

Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betreffenden Monat geltende Monatseinzug, für 

Monatsteile pro Tag 1/30 des in dem betreffenden Monat entrichteten Fahrgelds erstattet.  

 

Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, 

Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 2025 

 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschland-Tickets 

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschland-Tickets in der 

jeweils geltenden Fassung. Dies umfasst insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen 

Vertrieb. 

 

2. Definition Ermäßigungsticket 

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschland-Tickets. Das 

Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschland-

Tickets reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert. 

 

3. Berechtigtenkreis 

 

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt: 

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2), 

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3), 

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4). 

 

3.2 Als Auszubildende werden definiert: 

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die von 

einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/


absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in 

Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayerisches 

Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind 

Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und 

Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische Assistentinnen 

und Assistenten. 

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des 

Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von 

Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung von 

Förderlehrern). 

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG). 

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubildende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. 

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern liegen. 

 

3.3 Als Studierende werden definiert: 

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) 

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG 

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG 

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche die 

Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum 

Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den 

öffentlichen Dienst). 

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt werden, 

soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. 

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, 

wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in einem 

bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Semesterticket 

für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen. 

• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen. 

• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermäßigtes 

Deutschland-Ticket für Studierende. 

  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und 

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten 

(Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, etc.) 



mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

 

4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug 

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss beziehungsweise Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene 

gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im nachgewiesenen 

Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum et cetera) liegen. 

 

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende 

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort 

bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren Studierendenwerk für 

sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebsstellen des 

Ermäßigungstickets (zum Beispiel Verkehrsunternehmen beziehungsweise sonstige für den Vertrieb 

verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der 

durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit einem Sechstel beim 

Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich anzurechnen. 

 

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungsticket 

 

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 

die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch 

unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, 

maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch 

kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, 

einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 

mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den 

Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. 

 

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 

sinngemäß dasselbe wie für Semester. 

 

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren 

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsanspruchs 

akzeptiert. Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits 

vergangenen Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets 

bestand, dann muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres 



Deutschlandticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden 

monatlichen Preis erheben, oder das Abonnement kündigen. 


